18. APRIL 2024 - Königlicher Erlass über die Schaffung des Dienstes zur Bekämpfung von Online-Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte und zur Bekämpfung des illegalen Betriebs von Online-Glücksspielen


(Belgisches Staatsblatt vom 4. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


18. APRIL 2024 - Königlicher Erlass über die Schaffung des Dienstes zur Bekämpfung von Online-Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte und zur Bekämpfung des illegalen Betriebs von Online-Glücksspielen


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 19. Juni 2022 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, des Artikels 100 Nr. 2;

	Aufgrund des Programmgesetzes vom 22. Dezember 2023, des Artikels 87;

	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels XVII.34/ 3 § 1, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juni 2022 und abgeändert durch das Programmgesetz vom 22. Dezember 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 28. Februar 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 29. März 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme der Datenschutzbehörde vom 12. April 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 29. März 2024 unter der Nummer 76.035/2 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 2. April 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft und des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Der in Artikel XVII.34/3 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Dienst zur Bekämpfung von Online-Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte und zur Bekämpfung des illegalen Betriebs von Online-Glücksspielen wird innerhalb der Generaldirektion Wirtschaftsinspektion des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie eingerichtet.

	Der für Wirtschaft zuständige Minister bestimmt die Bediensteten des in Absatz 1 erwähnten Dienstes, nachstehend "Dienst" genannt.

	Die gemäß Absatz 2 bestimmten Bediensteten üben ihre Aufträge unter Bedingungen aus, die ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gemäß Artikel XVII.34/3 § 11 des Wirtschaftsgesetzbuches gewährleisten. Sie dürfen weder Handlungen in einer Akte vornehmen, in der sie bereits in einer anderen Eigenschaft tätig waren, noch dürfen sie ein direktes oder indirektes Interesse an den Unternehmen oder Einrichtungen haben, die von dem Verfahren betroffen sind.


	Art. 2 - Auf Ersuchen des Präsidenten des Unternehmensgerichts wie in Artikel XVII.34/1 § 8 Absatz 3 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnt grenzt der Dienst gegebenenfalls die spezifischen Teile der Website(s) genauer ab, die die ursprünglich im Beschluss des Präsidenten des Unternehmensgerichts erwähnte(n) Website(s) teilweise nachbilden.

	Der Dienst kann die Modalitäten für die Anwendung der in Artikel XVII.34/1 § 9 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Maßnahmen gemäß dem in Artikel XVII.34/3 § 2 desselben Gesetzbuches festgelegten Verfahren, auf dessen Grundlage diese Modalitäten ursprünglich festgelegt wurden, anpassen.

	Eine Kopie der Entscheidungen des Dienstes, die den betroffenen Parteien gemäß Artikel XVII.34/3 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches weitergeleitet wurden, wird dem Präsidenten des Unternehmensgerichts, der die vorläufigen Maßnahmen angeordnet hat, zugestellt.

	Der Dienst gibt in seiner Entscheidung an, wie er die Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Personen bei der Festlegung der Modalitäten der Anwendung der Maßnahmen berücksichtigt hat.


	Art. 3 - Die Entscheidungen, die vom Dienst auf der Website des FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie veröffentlicht werden, enthalten keine personenbezogenen Daten.




	Art. 4 - Mitteilungen zwischen dem Dienst und den von der Durchführung der vorläufigen Maßnahmen betroffenen Personen erfolgen vorzugsweise auf elektronischem Wege.

	Hat eine Partei keine E-Mail-Adresse angegeben, so sendet der Dienst die Mitteilungen per Einschreibesendung mit Rückschein.

	Vorbehaltlich des Gegenbeweises wird davon ausgegangen, dass die Notifizierungen des Dienstes drei Werktage nach Versand durch den Dienst beim Empfänger eingegangen sind.


	Art. 5 - Die Partei, die die Bestätigung zur Sache der vorläufigen Maßnahmen beantragt, unterrichtet den Dienst über ihr Vorgehen und dessen Ergebnis, damit der Dienst die in Artikel XVII.34/3 § 6 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Liste aktualisieren kann.


	Art. 6 - Der Dienst stellt in Absprache mit den Inhabern von Rechten an geschützten Werken und Leistungen gemäß Artikel XVII.34/3 § 7 des Wirtschaftsgesetzbuches auf der Website des FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie eine indikative Liste der rechtmäßigen Websites zur Verfügung, die die Rechte der Inhaber der geschützten Werke und Leistungen respektieren.

	Inhaber von Rechten an geschützten Werken und Leistungen können sich jederzeit an den Dienst wenden, um anzugeben, dass sie einer Website erlauben oder nicht mehr erlauben, ihre Werke und Leistungen zur Verfügung zu stellen, damit diese Website entsprechend in diese Liste aufgenommen oder aus ihr entfernt wird.


	Art. 7 - Der Präsident des Unternehmensgerichts und der Dienst sind die für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen, und zwar jeweils für die Datenverarbeitungen, die sie betreffen.


	Art. 8 ­ Die Artikel 87 bis 95 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG treten am 1. Juni 2024 in Kraft.

	Die Artikel 83 bis 86 des Programmgesetzes vom 22. Dezember 2023 treten am 1. Juni 2024 in Kraft.




	Art. 9 ­ Der für Wirtschaft zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 18. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT


